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Sacem — Suisa

In der letzten Ausgabe (15: Juni) publi-
zierten wir unter «Auszug aus dem Han-
delsregister» die Umwandlung des Vereins
Gesellschaft fiir Auffiih-

Genossenschaft mit

«Schweizerische
rungsrechte» in eine
der Firma SUISA, Schweizerische Gesell-
schaft der Urheber und Verleger, mit Sitz
in Ziirich. Sie bezweckt die Verwaltung der
Urheberrechte ihrer Mitglieder oder Drit-
ter, die ihr entweder mittels treuhinderi-
scher Abtretung oder sonstwie anvertraut

wurden.

Nach Art. 1 des Bundesgesetzes betr. die
Verwertung von Urheberrechten ist die
Verwertung der durch Art. 12, Ziff.3, des
Bundesgesetzes vom 7. Dezember 1922 he-
treffend das Urheberrecht an Werken der
Literatur und Kunst gewihrten ausschlief3-
lichen Rechte auf o6ffentliche Auffithrung
von musikalischen Werken mit oder ohne
Text (sog. nichttheatralischer Rechte) nur
mit Bewilligung und unter Aufsicht des
Bundesrates oder der von diesem bezeich-
neten Behorde gestattet.

Diese Bewilligung ist nun der am 29.
Mirz 1941 mit Sitz in Ziirich gegriindeten
Genossenschaft SUISA, Schweizerische Ge-
sellschaft der Urheber und Verleger von
Urhebern und deren Erben, sowie von Ver-
Literatur und

legern von Werken der

Kunst, erteilt worden.

Die bisherige SACEM in Genf wird auf
Ende 1940 liquidiert, die SUISA hat ihre
Titigkeit bereits begonnen; sie iibernimmt
mit 1. Januar 1941 die Erhebungen der
Tantiemen, die bisher von der SACEM ver-

waltet wurden, nach neuem Tarif.

Dem SLV der SUISA die

Unterlagen bereits zugestellt, u. a.

wurden von
auch
das Projekt eines Tarifes, der Ansitze fiir
die Lichtspieltheater enthilt, die weit iiber
die bisherigen, in der Konvention mit der
SACEM im Jahr 1934 festgelegten hinaus-
gehen. — Der Vorstand hat der SUISA
bereits durch das Sekretariat mitteilen las-
sen, dall die vorgesehenen Ansitze heute
absolut untragbar seien.

Art. 13 der Vollziehungsverordnung zum
Bundesgesetz betreffend die Verwertung
von Urheberrechten (vom 7. Februar 1941)
lautet wie folgt:

«Der Schiedskommission gehoren an
ein neutraler Vorsitzender, 16 Vertreter
der Urheber und 16 Vertreter der Ver-
anstalter von Auffiihrungen.
Geschifte

die Schiedskommission in der Besetzung

Die einzelnen entscheidet
mit 5 Mitgliedern, nimlich dem Vorsit.
zenden und denjenigen beiden Vertretern
der Urheber und der Veranstalter von
Auffithrungen, welche fiir die betreffen-
den Geschiifte hesonders sachverstindig
sind.»

Auf Einladung des Amtes fiir geistiges
FEigentum in Bern hat der Vorstand des

8

SLV bereits zwei Vertreter fiir die Schieds-
kommission nominiert.

Um den Mitgliedern einen kleinen Be-
griff zu vermitteln iiber den Tarif und
die vorgesehene Berechnungsweise, wie sie
von der SUISA vorgeschlagen wird, lasse
ich nachstehend einen Auszug folgen aus
dem Tarifprojekt.

Jahresentschadigung:

(Anzahl der Vorstellungen pro Jahr) x
(2x die normalen Brutto-Einnahmen —
abziiglich event. Billettsteuern eines
ausverkauften Hauses)

dividiert durch 1000

mindestens Fr. 40.— p. a.

Zahlungsbedingungen:

Jahresforfaits bis zu Fr. 100.— zahlbar je-
weils am 15. Januar eines Vertragsjahres.

Jahresforfaits von Fr. 100.— bis Fr. 400.—,
zahlbar in vier gleichen Raten jeweils
18, Januar, 15. April, 15 Juli’ und '15:
Oktober eines Vertragsjahres.

iiber Fr. 400.— zahlbar in

12 gleichen Raten, jeweils am 15, jeden

Jahresforfaits

Monats.

Die SUISA errechnet, dal} die vorgeschla-
gene Tarifformel eine Entschidigung von
1% der Brutto-Einnahmen ergeben wiirde
und daf} der Vergleich mit den im Durch-
schnitt im Ausland verlangten Entschadi-
gungen ergebe, daB der Tarifansatz der

SUISA etwa %

trage.

dieses Durchschnittes be-

Die ganze Dokumentation, die dem SLV
von der SUISA zugestellt wurde, erfordert
ein reifliches Studium, umsomehr, als die
SUISA, wie

projekt nicht riitteln lassen will. Auf An-

mir scheint, an ihrem Tarif-
fang August ist eine Besprechung zwischen
Delegierten und dem Rechtskonsulenten des
SLV und dem Direktor der SUISA, Herrn
Dr. Adolf Streuli, vorgesehen. Sofern diese
resultatlos verlaufen und die SUISA rigoros
an ihrem vorgeschlagenen Tarif festhalten
sollte, hat dann die Schiedskommission das
letzte Wort.

Mitglieder, die iiber das neue Problem
niheren Aufschlufl wiinschen, konnen sich
des SLV

mit dem Sekretariat in Verbin-

dung setzen. Jos. Lang.

Siindenbock <Kino»

Das Kino und die Detektivliteratur sind
duBerst beliebte Siindenbiocke. An  allem
sollen sie schuld sein: Wenn ein Jugendli-
cher einen Fehltritt begeht, ist er durch
das hiufige Ansehen von Gangsterfilmen
dazu verfiithrt worden; wenn ein Schiiler
seine Aufgaben nicht mit dem nétigen
FleiBe erledigt, werden Conan Doyle und
Edgar Wallace dafiir
Eltern Erzieher

Hinde: «Da seht ihr, wozu solche Dinge

verantwortlich  ge-
macht. und ringen die
fiihren!» sagen sie und deuten mahnend
auf die JugendprozeBberichte. Der Junge
aber wird in seiner Freizeit aufs schirfste
beobachtet; jedes nur im geringsten ver-
ddchtige Buch nimmt man ihm weg, jeder
Kinobesuch gibt Anlall zu strengem Tadel.

Wie verhilt es sich nun in Wirklichkeit?
Sind Kino und Detektivgeschichten in der
Tat solche Gefahrenherde fiir die jugend-
liche Mentalitit? — Wirklich geht aus Ge-
richtsakten und den Eingestindnissen ju-
Rechtshrecher

daB sie fleiBige Filmbesucher sind und daf

gendlicher hiufig' hervor,
Detektivromane zu ihrer Lieblingslektiire
gehoren. Es ist jedoch falsch, aus dieser
Tatsache ohne weiteres den SchluB ziehen
zu wollen, diese beiden Umstinde seien die
Ursachen an der Jugendkriminalitdt. Denn

sehr oft verfolgen die jungen Fehlbaren
in ganz raffinierter Art den Zweck, das
Kino

Entgleisungen verantwortlich zu

und die Kriminalliteratur fiir ihre
machen
und sich selbst dadurch als schuldlose
Opfer abgefeimter Verfiithrungen darzustel-
len. Wie weit Film und mehr oder weniger
schlechte Literatur

sind, zeigt das Urteil eines Jugendgerichtes,

wirklich Siindenbécke

das dazu folgende Stellung einnimmt:

«Es ist unverkennbar, dal das hiufige
Lesen von Schundliteratur, die vielen Kino-
besuche und schlechte Gesellschaft wesent-
lich dazu beitragen, die Phantasie des Fehl-
baren an falsche Ideale und an Vergehen
zu fixieren, was aber bei der durch eine
erreichten Verfithrungs-

gute FKrziehung

festigkeit in der Regel nicht eintritt.»

Es ist demnach in allererster Linie die
Erziehung, an der es mangelt, wenn ein

Mensch Wege ab-

kommt. Mit ihr mége man einsetzen und

junger vom rechten
sich nicht mit zwecklosem Schimpfen auf
Film und Schundliteratur begniigen. FEin
Junger, der innerlich stark und gefestigt
ist, wird sich dem schlechten EinfluB8 dieser
beiden Siindenbocke ohne weiteres zu ent-

«Die Tat».

ziehen wissen.

Die Tatigkeit der Ziircher Gewerbepolizei

Wir entnehmen der «N.Z.Z.» einen Aus-
zug iiber die Titigkeit der Ziircher Ge-
werbepolizei, das Kinowesen betreffend:

Schweizer FILM Suisse

Die Zahl der in Betrieb stehenden Kino.-
theater (41) hat sich im Berichtsjahr nicht

verindert. In Winterthur wurde im Febr.



	Sündenbock "Kino"

